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Entgeltabrechnung nach der Lehrabschluss-
prüfung (LAP) 
 

Berechnung des Auszahlungsbetrages eines Schalers 

Beispiel 
Paul wohnt in Krems und arbeitet in Langenlois. Im August hat er seine LAP bestanden.  
Im September bekommt er die Abrechnung für August. Er hat 4 Stunden Mehrarbeit und  
24 Überstunden mit 50 % Zuschlag sowie 2 Überstunden mit 100 % Zuschlag geleistet. 
Auswärtsdiäten von € 17,50 bekommt er für 18 Tage. Sein Stundenlohn gemäß KV beträgt 
15,05 €.  

Die Pendlerpauschale für die täglichen Fahrten zur Arbeit zwischen Krems und Langenlois 
beträgt 372 € jährlich bzw. 31 € monatlich. Der Pendlereuro beträgt 28 € jährlich bzw.  
2,33 € monatlich. 
Wie viel bekommt Paul ausbezahlt? 
 

Lösung 

Monatslohn: 169,5 x 15,05 =                                                                   €  2 550,98 
Mehrstunden/Überstundengrundlohn: 30 x 15,05 € …451,50 
Mehrstundenzuschlag: 4 x 50 % von 15,01 = €        0,10 
Überstundenzuschlag 50 %: 24 x 50 % von 15,05 = €    180,60 
Überstundenzuschlag 100 %: 2 x 15,05 = €      30,10 
Taggeld/Auswärtsdiäten: 17,50 x 18 = €    315,00 
Bruttolohn € 3.558,28 
18,82 % Sozialversicherung von €  3.243,28 = €   610,39 
Lohnsteuer laut Lohnsteuerberechnung unten:  €   411,78 
= Nettolohn/Auszahlungsbetrag € 2.535,11 
 
Paul bekommt 2.535,11 € ausbezahlt. 
 
Lohnsteuerberechnung: 
Bruttolohn exklusive Taggelder € 3.243,28 

- Sozialversicherung €    610,39 
- Steuerfreie Überstundenzuschläge 15,05 x 5 ּx 0,5 €      37,63 
- Steuerfreie Nachtüberstundenzuschläge €      30,10 
- Pendlerpauschale €      31,00 

= Lohnsteuer-Bemessungsgrundlage € 2 534,42 Steuer 
- Steuerfreigrenze € 1 099,33 
= zu versteuernder Betrag € 1 434,83 
Davon mit 20 % Steuer € 416,67 = Steuer     € 416,67 €    83,33 
Davon mit 35 % Steuer                     - € 1 018,42 €  356,45 
- Pendlereuro   € -  28,00  
Lohnsteuer gesamt   €  411,78 
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001 Berechnen Sie den Auszahlungsbetrag eines Fliesenlegers (nicht im Akkord). 

Zoltan hat im Juli die LAP erfolgreich abgelegt. Im September war sehr viel Arbeit. Er hat 
4 Mehrstunden, 32 Überstunden zu 50 % und 10 Überstunden mit 100 % geleistet und 
bekommt sie Ende Oktober (22 Arbeitstage, 1 Feiertag) abgerechnet.  
Sein Stundenlohn beträgt 12,58 €.  
Er hat keine Pendlerpauschale, da er ganz nahe dem Betriebsort wohnt. Jedoch 
bekommt er für 22 Tage die Tagesdiäten von 2,80 € pro Tag.  

Wie hoch ist der Auszahlungsbetrag von Zoltan?  
 

Lösung  
Laufender Bezug:   7,8 Stunden x 23 Tage x € 12,58 = €  2 256,85 
Mehrstundenarbeit: 4 Stunden x 12,58 + 50 % = €       75,48 
Überstundengrundlohn: 42 Stunden x 12, 58 =  €     528,36 
50 % Überstundenzuschlag: 32 Stunden x 6,29 =                                €     201,28 
100 % Überstundenzuschlag: 10 x 12,58 =  €     125,80 
22 Tagesdiäten: 22 x 2,80 =  €       61,60 
= Bruttolohn  €  3 249,37 
-18, 82 % Sozialversicherung  von 3.187,77 €     599,94  
- Lohnsteuer   €     403,43 
= Nettolohn/Auszahlungsbetrag  €  2 246,00 
 
Zoltan bekommt 2 246 € ausbezahlt. 
 
 

Lohnsteuerberechnung 
Bruttolohn ohne Taggelder €  3.187,77 Steuer: 

- Steuerfreie Überstundenzuschläge für 5 Std. €      31,45 
- 100%ige Überstundenzuschläge €    125,80 
- Sozialversicherung €    599,94 

= Lohnsteuer-Bemessungsgrundlage €  2.430,58 
- Lohnsteuerfreigrenze €  1.099,33 0 
= €  1.331,25 

Davon mit 20 % besteuert €    416,67 €      83,33 
= Rest – davon 35 % Lohnsteuer €    914,58 €    320,10 
Lohnsteuer gesamt  €    403,43 
 
 

 
002 Berechnen Sie den Auszahlungsbetrag eines Zimmerers. 

Josef ist im 1. Berufsjahr als Zimmerer in Tirol beschäftigt. Er hat einen KV-Stundenlohn 
von 13,72 €. Er bekommt Ende November (20 Arbeitstage + 1 Feiertag)  
4 Stunden Mehrarbeit sowie 72 Überstunden mit 50 % Zuschlag abgerechnet sowie das 
Weihnachtsgeld und das Taggeld für 17 Tage zu 7,70 €.  
Für 86 Stunden gebührt ihm ein Höhenzuschlag von 10 % auf den Stundenlohn.  

Wie viel bekommt Josef ausbezahlt? 
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Lösung  
Monatslohn November:  163,8 Stunden zu € 13,72 €  2.247,34 
Weihnachtsgeld: 3,41 Stundenlöhne x 52 x 13,72 €  2.432,83 
Mehrstundenabgeltung: 4 x 13,72 + 50 % €       82,32 
Überstundengrundlohn: 72 x 13,72 €     987,84 
Überstundenzuschlag: 72 x 6,71 €     493,92 
Höhenzuschlag: 10 % von 13,72 x 86 €     117,99 
Auswärtsdiäten: 7,7 x 17 €     130,90 
Bruttoentgelt:  €  6.493,14 

- 18,82 % Sozialversicherung von  6.362,24   €  1.197,37 
- Lohnsteuer laut Berechnung                                      €       12,76 
= Nettolohn/Auszahlungsbetrag                                       €  4.683,01 

 
Josef bekommt 4.683,01 € ausbezahlt. 

 
Lohnsteuerberechnung: 
Laufende Bezüge € 3.929,41 Lohnsteuer:  
- Sozialversicherung € 1.197,37 
- Steuerfreie Überstundenzuschläge €      34,30 
= Lohnsteuer Bemessungsgrundlage € 2.697,74 
- Steuerfreigrenze € 1.099,33 
= Zu versteuernder Betrag € 1.598,41 
Mit 20 % versteuert €   416,67 €    83,33 
Mit 35 % versteuert € 1.083,33 €   379,17 
Mit 42 % versteuert  €      98,75 €    41,48 
Lohnsteuer vom laufenden Bezug  €   503,98 
+ 6 % Lohnsteuer vom Weihnachtsgeld 2432,83 – 620 = 1812,93 €  108,78 
Lohnsteuer gesamt  €  612,76 

 
 
003 Berechnen Sie den Auszahlungsbetrag einer Tischlerin in der Fertighausbranche. 

Nora arbeitet seit ihrer LAP das erste Jahr in einem Fertighausbetrieb in 
Niederösterreich. Ihr Lohn wird nach dem Akkordsystem berechnet. Ihr regulärer 
Stundenlohn beträgt 11,24 €. Im Akkord stehen ihr 20 % Zuschlag auf den Stundenlohn 
zu. Sie hat im Abrechnungszeitraum und die Monate davor 116 % Leistung erreicht.  
Die Abrechnung erfolgt für 156 Arbeitsstunden in 4 Wochen.  
Sie unterliegt nicht der BUAK. Im Juni erhält sie auch den Urlaubszuschuss in Höhe von 
4,33 Monatslöhnen (vom Akkordlohn berechnet). Wegen mangelhaftem Umgang mit 
dem Werkzeug werden ihr jedoch € 271,30 vom Nettolohn abgezogen.  

Wie viel bekommt Nora ausbezahlt? 
 
Lösung 
Akkordlohn   
Stundenlohn € 11,24 + 20 % = 13,49 Akkordstundenlohn 
Akkordstundenlohn € 13,49 x 156 + 16 % = Leistungslohn   €  2.441,15 
Urlaubszuschuss: €  13,49 x 169,5 + 16 % €  2.652,40 
Bruttoentgelt  €  5.093,55 
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Bruttoentgelt  €  5.093,55 

- 18,12 % Sozialversicherung von  5.093,55  €     922,95 
- Lohnsteuer laut Berechnung unten    €     206,16 
= Nettolohn    €   3.964,50 
- Abzug für Werkzeugbruch       €      271,30 
= Netto Auszahlungsbetrag                                                                €    3.693,20 

 
Nora bekommt 3.693,20 € ausbezahlt. 

 
Lohnsteuerberechnung 
Bruttoentgelt laufend € 2.441,15 

- Sozialversicherung €    922,95 
= Lohnsteuer Bemessungsgrundlage € 1.518,20 
- Lohnsteuer Freigrenze € 1.099,33 
Davon mit 20 % versteuert €    416,33 €   83,33 
Davon mit 35 % versteuert €        2,54 €     0,89 
Lohnsteuer vom laufenden Bezug  €   84,22 
Lohnsteuer von Sonderzahlung 2.652,40 -620 = 2.032,40 davon 6 % €  121,94 
Lohnsteuer insgesamt  €  206,16 
 

 

 

 


